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Spätestens seit der COVID-19-Pandemie 
erkannten Arbeitgeber und -nehmer, dass 
es sich auch bestens von zu Hause aus 
arbeiten lässt. Angestellte sind also immer 
weniger auf einen festen Arbeitsplatz im 
Büro angewiesen. Durch die Verrichtung 
der Arbeit ausserhalb der Büroräumlichkei-
ten des Arbeit gebers profitieren auch die 
jeweiligen Unternehmen: Infrastrukturkos-
ten können reduziert und die Attraktivität als 
Arbeitgeber kann – insbesondere bei jüngeren 
Arbeitskräften – gesteigert werden. Regelmäs-
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Das Arbeiten von zu Hause aus (Homeoffice) ist nach der Pandemie nicht mehr wegzudenken. In der Vergangen-

heit teils mit steuerlichen Unsicherheiten behaftet, wurde im interkantonalen Kontext mittlerweile Klarheit geschaf-

fen. Im internationalen Verhältnis ist die Situation weiterhin von diversen Faktoren abhängig. Auch kann Homeoffice 

auf die Besteuerung des Arbeitnehmers einen Einfluss haben. Sodann stellen sich regelmässig Fragen betreffend 

die sozialversicherungsrechtliche Unterstellung. Im nachfolgenden Beitrag stellen die Autoren alle Aspekte über-

sichtlich dar und beantworten diverse Fragestellungen.

sig stellen sich dabei steuer- und sozial ver-
sicherungsrechtliche Fragen wie die folgen-
den:
1.  Kann durch Telearbeit eine Betriebsstätte 

des Arbeitgebers begründet werden?
2.  Welche steuerlichen Folgen ergeben 

sich für den Telearbeitenden?
3.  Welchem Sozialversicherungssystem 

untersteht der Telearbeitende?

Antworten zu diesen Fragen und mehr fin-
den Sie im nachfolgenden Beitrag.

1.  Betriebsstättenbegriff im 
 interkantonalen Verhältnis

Im StHG findet sich – anders als im DBG – keine 
Legaldefinition des Betriebsstättenbegriffs. Der 
bundessteuerrechtliche Betriebsstättenbegriff ist 
sodann ausschliesslich für die Beurteilung von 
internationalen Sachverhalten einschlägig.1 Im 

interkantonalen Verhältnis richtet sich die Defini-
tion der Betriebsstätte nach der gesetzesvertre-
tenden Rechtsprechung des Bundesgerichts,2 
welche diese im Rahmen des Verbots der inter-
kantonalen Doppelbesteuerung (Art. 127 Abs. 3 BV) 
entwickelt hat.
Die interkantonale Betriebsstätte wird durch das 
Bundesgericht definiert als eine ständige kör-

perliche Anlage oder Einrichtung an einem Ort, 
wo sich «ein qualitativ und quantitativ wesent-
licher Teil des technischen und kommerziellen 
Betriebs des Unternehmens vollzieht»,3 wobei 
untergeordnete und nebensächliche Tätigkeiten 
ausgenommen sind.

1.1  Ständige körperliche Anlagen oder 
Einrichtungen

Die erste Voraussetzung für das Vorliegen einer 
interkantonalen Betriebsstätte ist das Vorhan-
densein einer festen Geschäftseinrichtung. Als 
solche gelten nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichts4 Anlagen oder Einrichtungen, 
in denen ständig oder doch wenigstens wäh-
rend einer gewissen Zeit die Tätigkeit eines 
Unternehmens ausgeübt wird. Dabei wird zwi-
schen einer örtlichen und einer zeitlichen Kom-
ponente differenziert.
Die örtliche Komponente setzt voraus, dass die 
Anlage oder Einrichtung mit der Erdoberfläche 
verbunden ist, d.h., das Vorhandensein einer 
ständigen Anlage oder Einrichtung in örtlicher 
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Hinsicht bedingt, dass sich deren Existenz phy-
sisch auswirkt.5

Die zeitliche Komponente bedingt nach bundes-
gerichtlicher Rechtsprechung, dass die Anlage 
oder Einrichtung auf unbestimmte Dauer ange-
legt ist (vgl. zur Ausnahme die Bau- und Mon-
tagestellen).6 Eine Dauer von weniger als sechs 

Monaten sollte im interkantonalen Verhältnis 
grundsätzlich keine Betriebsstätte zu begrün-
den vermögen.

1.2 Verfügungsmacht
Dem Stammhaus muss eine gewisse Verfü-
gungsmacht über die ständige Anlage oder Ein-

richtung zukommen.7 Ob sich diese im Eigen-
tum des interkantonalen Unternehmens8 befindet, 
ist indes gänzlich unbeachtlich. So genügt es 
bereits, wenn die Unternehmung über ein ding-
liches oder obli gatorisches Mitbenutzungsrecht9 
verfügt bzw. die betreffenden Anlagen oder Ein-
richtungen für das Unternehmen in der Verwirk-

Abbildung 1: Anwendungsfälle Telearbeit – interkantonales Steuerrecht

Nr. Beispiel Ansässig-
keit des 
Unterneh-
mens

Ort der  
Tele arbeit

Ständige 
körperliche 
Anlage oder 
Einrichtung

qual. + 
quant. 
wesentliche 
Tätigkeit

Verfü-
gungs-
macht

Liegt eine 
interkantonale 
Betriebsstätte 
vor?

Rechtsfolge

1 Tätigkeiten eines leitenden 
Angestellten im Home-
office ohne Arbeitsplatz 
im Büro

Zürich Zug ✔ ✘ ✘ ✘ Mangels Verfügungsmacht über die stän-
dige körperliche Anlage oder Einrichtung 
und der (qualitativen und) quantitativen 
Wesentlichkeit liegt keine Betriebsstätte 
vor.

2 Tätigkeiten eines leitenden 
Angestellten im Home-
office mit Arbeitsplatz im 
Büro

Zürich Zug ✔ ✘ ✘ ✘ Mangels Verfügungsmacht über die stän-
dige körperliche Anlage oder Einrichtung 
und der (qualitativen und) quantitativen 
Wesentlichkeit liegt keine Betriebsstätte 
vor.

3 Tätigkeiten eines leitenden 
Angestellten im zeitlich 
befristeten Homeoffice 
während der COVID-19- 
Pandemie

Zürich Zug ✔ ✘ ✘ ✘ Mangels Verfügungsmacht über die stän-
dige körperliche Anlage oder Einrichtung 
und der (qualitativen und) quantitativen 
Wesentlichkeit liegt keine Betriebsstätte 
vor.

4 Dezentrale IT-Consultants Zürich Schweizweit ✔ ✘ ✘ ✘ Mangels Verfügungsmacht über die stän-
dige körperliche Anlage oder Einrichtung 
und der (qualitativen und) quantitativen 
Wesentlichkeit liegt keine Betriebsstätte 
vor.

5 Geschäftsführer einer 
Kapitalgesellschaft im 
Homeoffice

Zürich Wohnort des 
Geschäfts-
führers in 
der Schweiz

✔ ✘ ✘ ✘ Mangels Verfügungsmacht über die stän-
dige körperliche Anlage oder Einrichtung 
und der (qualitativen und) quantitativen 
Wesentlichkeit liegt keine Betriebsstätte 
vor. Derweil kann sich die Frage nach 
dem Ort der tatsächlichen Verwaltung 
(Art. 50 DBG) stellen. Vgl. hierzu auch 
Betschart, S. 424 ff.

6 Kommissionär / Vertreter Zürich Basel ✘ ✔ ✘ ✘ Mangels Rechtsgrundlage im unilateralen 
Recht liegt keine Betriebsstätte vor. 

7 Gesellschafter einer 
Kollektivgesellschaft

Zürich Wohnort des 
Gesellschaf-
ters in der 
Schweiz

✔ ✔ ✔ ✔ Infolge der «rechtlichen und steuerlichen 
Überschneidungen zwischen dem Ge-
sellschafter und der Gesellschaft» besitzt 
das Unternehmen die Verfügungsmacht 
über die feste Geschäftseinrichtung, womit 
u.U. eine Betriebsstätte begründet werden 
kann (vgl. SSK, Telearbeit).

8 Inhaber einer Einzelfirma Zürich Wohnort des 
Inhabers in 
der Schweiz

✔ ✔ ✔ ✔ Sofern der selbständigen Erwerbstätigkeit 
nicht überwiegend zu Hause nachge-
gangen wird und zu Hause nicht nur 
untergeordnete oder nebensächliche Tä-
tigkeiten ausgeübt werden, kann u.U. eine 
Betriebsstätte am Wohnort des Inhabers 
begründet werden.

9 Inhaber einer Einzelfirma, 
dessen einziger Kunde 
eine in Winterthur ansäs-
sige Kapitalgesellschaft 
ist und dem im Rahmen 
des Auftragsverhältnisses 
umfassende Weisungs-
befugnisse (analog dem 
Subordinationsverhält-
nis des Arbeitsrechts) 
zukommt

Zürich Winterthur ✔ ✔ ✘ ✔ Zwar liegt in diesem Beispiel keine Verfü-
gungsmacht vor. Da die Einzelfirma jedoch 
derart vom Auftraggeber abhängig ist, 
wonach diese im «Dienst für das interkan-
tonale Unternehmen aufgeht und [ihre] 
Existenzberechtigung nur im Dasein des 
Hauptunternehmens begründet ist», kann 
die Einzelfirma u.U. eine Betriebsstätte 
der Auftraggeberin begründen (vgl. bspw. 
BGer 2C_199/2011 vom 14.11.2011 
E. 3.3).

Annahme: Die Beispiele erfüllen die Anforderungen an die ständige körperliche Anlage oder Einrichtung (bis auf das Beispiel 6), insbesondere die zeitliche und die örtliche 
Komponente.



342 TREX  Der Treuhandexperte 6/2023

fachbeiträge_articles spécialisés

lichung seines Zwecks tatsächlich disponibel 
sind.10 Es stellt sich die Frage, ob dem Arbeit-
geber bereits eine Verfügungsmacht über die 
feste Geschäftseinrichtung zukommt, wenn 
dieser duldet oder gar vorschreibt, dass der 
Mitarbeitende von zu Hause aus für das Unter-
nehmen arbeitet. Das Unternehmen hat grund-
sätzlich keinen freien Zutritt, insbesondere keinen 
Schlüssel, schreibt dem Mitarbeitenden sodann 
auch nicht vor, von zu Hause aus zu arbeiten, 
und hat damit weder eine rechtliche noch eine 
faktische Verfügungsmacht über die Räumlich-
keiten. Deshalb kann ein Homeoffice grundsätz-
lich keine Betriebsstätte begründen.11

1.3 Tätigkeit
Die Verrichtung der Tätigkeit hat in bzw. mittels 
der ständigen körperlichen Anlage oder Ein-
richtung zu erfolgen.12 An die Tätigkeit sind – im 
Gegensatz zur Legaldefinition im DBG – sodann 
gewisse Voraussetzungen betreffend ihre Erheb-
lichkeit geknüpft, damit eine Zersplitterung der 
Steuerpflichten, wenn immer möglich, vermie-
den werden kann. Nach der höchstrichterli-
chen Rechtsprechung kann eine Betriebsstätte 
daher lediglich dann vorliegen, wenn der Tätig-
keit eine qualitative und quantitative Erheblich-
keit zukommt.13

In qualitativer Hinsicht bedingt die Erheblichkeit, 
dass die jeweilige Tätigkeit Teil des Geschäftsbe-
triebs14 des Stammhauses ist. Unbeachtlich ist 
dabei, ob die Tätigkeit unmittelbar gewinngene-
rierend ist.15 Grundsätzlich können so auch reine 
Hilfs- und Administrationstätigkeiten, wie bei-
spielsweise  Forschungs- und Entwicklungsakti-
vitäten oder auch die Tätigkeit einer Stabsstelle, 
dieser Voraussetzung gerecht werden.16 Die Anfor-
derungen an die qualitative Erheblichkeit einer 
Tätigkeit sind nach der Rechtsprechung des Bun-
desgerichts jeweils weit auszulegen.17

Um dem Erfordernis der quantitativen Erheb-
lichkeit der Tätigkeit zu genügen, darf diese 
nicht bloss untergeordneter oder nebensäch-
licher18 Natur sein. Das Bundesgericht hat in 
konstanter Rechtsprechung die Natur der jewei-
ligen Tätigkeit in quantitativer Hinsicht nach 
einem absoluten Massstab beurteilt, d.h., die 
relative Bedeutung für das Unternehmen (Grös-
senverhältnis zum Gesamtbetrieb) ist i.d.R. 
gänzlich unbeachtlich.19

1.4  Zugehörigkeit zum Unternehmen  
als dessen Teil

Die ständige Anlage oder Einrichtung muss dem 
Unternehmen zugehören. Dadurch wird gewähr-
leistet, dass die ständige Anlage oder Einrichtung 
sowie die darin ausgeübten Tätigkeiten dem inter-
kantonalen Unternehmen zugerechnet werden 
können.20 Dabei hat die Beurteilung der Zuge-
hörigkeit der ständigen Anlagen und Einrichtun-
gen nicht unter Berücksichtigung wirtschaftlicher 

Gesichtspunkte, sondern primär nach den zivil-
rechtlichen Gegebenheiten zu erfolgen.21

Selbständigerwerbende begründen – vorausge-
setzt, diese gehen nicht im Dienst des anderen 
Unternehmens auf – grundsätzlich keine Betriebs-
stätte des Auftraggebers.22 Im Gegensatz dazu 
können Tätigkeiten Unselbständigerwerbender 
infolge des Subordinationsverhältnisses23 stets 
dem Unternehmen zugerechnet werden.

1.5  Telearbeit im interkantonalen Verhältnis
Während die Telearbeit im Kontext des inter-
kantonalen Steuerrechts in der Vergangenheit 
teils kontrovers diskutiert wurde, ist spätestens 
seit der Publikation der Schweizerischen Steu-
erkonferenz (SSK) in dieser Sache geklärt, dass 
Telearbeit im interkantonalen Verhältnis grund-
sätzlich nicht zur Begründung einer Betriebs-
stätte führt. Dies selbst in den Fällen, in denen 
ein Unternehmen sämtliche Arbeitnehmende 
zur Telearbeit verpflichtet und keine eigenen 
Arbeitsräumlichkeiten zur Verfügung stellt.24 So 
verfügen Arbeitnehmer, die von zu Hause aus 
arbeiten, zwar über eine ständige körperliche 
Anlage oder Einrichtung, doch mangelt es in 
den meisten Fällen an der Verfügungsmacht 
des Unternehmens über diese als auch der 
quantitativen Wesentlichkeit.25 Selbst in Fällen, 
in denen Telearbeitende «C-Level-Positionen» 
bekleiden, wird durch deren Homeoffice grund-
sätzlich keine Betriebsstätte begründet.
Anders verhält es sich betreffend die Telearbeit 
von Gesellschaftern einer Personengesellschaft. 
Aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Stellung 
des Gesellschafters kann die Verfügungsgewalt 
hier dem Unternehmen zugerechnet werden.26

Bei Inhabern einer Einzelfirma verhält sich die 
Beurteilung indes wiederum ein wenig anders. 
Sofern die Geschäftstätigkeit hauptsächlich an 
einem anderen Ort als dem Wohnort ausgeübt 
wird, begründet dieser andere Ort ein Spezial-
steuerdomizil des Geschäftsbetriebs. In solchen 
Konstellationen kann der Wohnort des Inhabers 
u.U. als Betriebsstätte qualifizieren. Sowohl 
beim Gesellschafter der Personengesellschaft 
als auch beim Inhaber der Einzelfirma beurteilt 
sich die qualitative und quantitative Wesentlich-
keit im Übrigen – anders als bei Angestellten – 
gestützt auf die gesamten Umstände des Ein-
zelfalls.

2.  Betriebsstättenbegriff im  
internationalen Verhältnis

2.1  Bundessteuerrechtliche  
Betriebsstättendefinition

Das DBG definiert die Betriebsstätte als «eine 
feste Geschäftseinrichtung, in der die Geschäfts-
tätigkeit eines Unternehmens (oder eines freien 
Berufs) ganz oder teilweise ausgeübt wird».27

2.1.1 Feste Geschäftseinrichtung
Als feste Geschäftseinrichtungen gelten Anla-
gen oder Einrichtungen, in der die Geschäfts-
tätigkeit eines Unternehmens ganz oder teil-
weise ausgeübt wird, womit der Begriff nicht 
(bzw. nur geringfügig) von demjenigen des inter-
kantonalen Steuerrechts abweicht.

2.1.2 Verfügungsmacht
Auch die bundessteuerrechtliche Definition der 
Betriebsstätte verlangt die Verfügungsmacht über 
eine feste Geschäftseinrichtung, andernfalls diese 
nicht dem Unternehmen bzw. Stammhaus zuge-
rechnet werden kann und somit keine Betriebs-
stätte begründet wird.

2.1.3  Geschäftstätigkeit  
des Unternehmens

Die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens muss 
in der festen Geschäftseinrichtung ausgeübt 
werden. Diese setzt im Gegensatz zur interkan-
tonalen Definition keine qualitativen und quan-
titativen Anforderungen an die Wesentlichkeit 
der Tätigkeit. Grundsätzlich sind so «sämtliche 
mit der Erfüllung des statutarischen Zwecks im 
weitesten Sinn in Zusammenhang stehende 
Aktivi täten […], ungeachtet ihrer Bedeutung 
innerhalb der Gesamtunternehmung»28, einge-
schlossen. So gilt beispielsweise auch die Tätig-
keit einer Stabsstelle als Geschäftstätigkeit, 
selbst wenn diese nur mittelbar zum Gewinn 
bzw. der Wertschöpfung des Unternehmens 
beiträgt.29 Demgegenüber mangelt es bei der 
privaten Vermögens verwaltung und auch wenn 
ein Unternehmen keiner Geschäftstätigkeit 
nachgeht,30 an der erforderlichen Geschäfts-
tätigkeit.
Das Bundesgericht hielt in einem nicht unum-
strittenen Leitentscheid31 (BGE 139 II 78 E. 3.2) 
aus dem Jahr 2012 indes fest, dass im interna-
tionalen Verhältnis eine «wesentliche Geschäfts-
tätigkeit» ausgeübt werden muss, andernfalls 
eine ausländische Betriebsstätte nicht anerkannt 
wird. Zur Beurteilung der Wesentlichkeit zieht 
das Bundesgericht unter anderem die räumli-
che und personelle Situation vor Ort sowie ihre 
Relation zur Gesamttätigkeit eines Unterneh-
mens bei. Diese Rechtsprechung wurde seither 
verschiedentlich bestätigt.32

2.1.4 Positivkatalog
Das DBG enthält33 – analog Art. 5 Abs. 2 OECD-
MA – einen Positivkatalog möglicher Geschäfts-
einrichtungen, die u.U. als Betriebsstätten qua-
lifizieren können. Als Betriebsstätten gelten dabei 
«insbesondere Zweigniederlassungen, Fabrika-
tionsstätten, Werkstätten, Verkaufsstellen …».
Der Positivkatalog ist weder abschliessend, noch 
kann ihm nach der herrschenden Lehre eine 
konstitutive Wirkung zugeschrieben werden.34 
So vermag eine Zweigniederlassung, wenn nicht 
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Abbildung 2: Anwendungsfälle Telearbeit – internationales Steuerrecht

Nr. Beispiel Ansässig-
keit des 
Unterneh-
mens

Ort der  
Tele arbeit

Feste 
Geschäfts-
einrichtung

Unterneh-
menstätig-
keit

Verfü-
gungs-
macht

Liegt eine inter- 
nationale Betriebs- 
stätte im Sinne von 
Art. 5 OECD-MA 
vor?

Rechtsfolge

1 Tätigkeiten eines leitenden 
Angestellten im Home-
office ohne Arbeitsplatz 
im Büro

Zürich Konstanz DE ✔ ✔ ✔ ✔ Da dem Mitarbeitenden kein Arbeits-
platz im Unternehmen zur Verfügung 
gestellt wird, obschon er naturge-
mäss auf einen solchen angewiesen 
wäre, kann dem Unternehmen die 
Verfügungsmacht zugerechnet werden, 
womit das Homeoffice als eine  
Betriebsstätte qualifiziert.

2 Tätigkeiten eines leitenden 
Angestellten im Home-
office mit Arbeitsplatz im 
Büro

Genf Lyon FR ✔ ✔ ✘ ✘ Da die Telearbeit nicht vom Unterneh-
men angeordnet wurde und mithin ein 
Arbeitsplatz in den Räumlichkeiten 
des Arbeitgebers zur Verfügung gestellt 
wird, kann das Homeoffice nicht als in 
der Verfügungsmacht des Unterneh-
mens gelten, womit keine Betriebs-
stätte begründet wird. 

3 Tätigkeiten eines leitenden 
Angestellten im zeitlich 
befristeten Homeoffice 
während der COVID-19- 
Pandemie

Zürich Konstanz DE ✔ ✔ ✘ ✘ Siehe Ziff. 7 der Verständigungsverein-
barung CH-DE. Infolge der man-
gelnden Verfügungsmacht sowie der 
zeitlich beschränkten Dauer begründet 
die Telearbeit in diesem Fall keine 
Betriebsstätte. 

4 Dezentrale IT-Consultants Zürich Weltweit ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ Abhängig davon, ob den IT-Consultants 
ein Arbeitsplatz in den Räumlichkeiten 
des Unternehmens zur Verfügung ge-
stellt wird, wird u.U. eine Betriebsstätte 
am jeweiligen Wohnort des IT-Consul-
tants begründet (vgl. obige Beispiele 
1 und 2).

5 Geschäftsführer einer 
Kapitalgesellschaft im 
Homeoffice

Zürich Wohnort des 
Geschäfts-
führers im 
Ausland

✔ ✔ ✔ ✔ Wenn das Homeoffice im Interesse des 
Unternehmens unterhalten wird, kann 
dem Unternehmen die Verfügungs-
macht zugerechnet werden. Zusätzlich 
kann sich die Frage aufdrängen, wo 
der Ort der tatsächlichen Geschäfts-
leitung liegt. Insbesondere bei einer 
Ein-Mann-Unternehmung kann diese 
grundsätzlich auch am Wohnort des 
Geschäftsführers liegen. Vgl. hierzu 
eingehend Ismer / Blank,  
Art. 4 OECD-MA N 284.

6 Kommissionär / Vertreter Basel-Stadt Konstanz DE ✘ ✔ ✘ ✔ Der Kommissionär bzw. Vertreter im 
Sinne des Art. 5 Abs. 5 OECD-MA 
bedarf – anders als der Grundtat-
bestand nach Abs.  – keiner festen 
Geschäftseinrichtung, womit auch 
das Erfordernis der Verfügungsmacht 
entfällt. Sofern es sich um einen unab-
hängigen Vertreter im Sinne von Abs. 6 
handelt, begründet dieser jedoch keine 
Betriebsstätte an seinem Wohnort. 

7 Gesellschafter einer 
Kollektivgesellschaft

Zürich Wohnort des 
Gesellschaf-
ters im 
Ausland

✔ ✔ ✔ ✔ Die Verfügungsmacht über eine 
feste Geschäftseinrichtung kommt 
grundsätzlich jedem Gesellschafter 
zu. So kann das Homeoffice eines 
Gesellschafters problemlos als feste 
Geschäftseinrichtung in der Verfü-
gungsmacht des Unternehmens quali-
fiziert werden. 

8 Inhaber einer Einzelfirma Basel-Stadt Wohnort des 
Inhabers im 
Ausland

✔ ✔ ✔ ✔ Sofern der Inhaber der Einzelfirma am 
Wohnort nur Hilfstätigkeiten bzw. Tä-
tigkeiten vorbereitender Art nachgeht, 
begründet dies keine Betriebsstätte 
(Negativkatalog). Andernfalls kann das 
Homeoffice in der Regel problemlos als 
in der Verfügungsmacht des Unterneh-
mens gelten. 

Annahme: Die Beispiele erfüllen alle Anforderungen an die feste Geschäftseinrichtung (bis auf das Beispiel 6), insbesondere die zeitliche und die örtliche Komponente, sowie die-
jenigen an die Unternehmenstätigkeit (d.h., es handelt sich nicht um Hilfstätigkeiten oder Tätigkeiten vorbereitender Art).
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die übrigen Tatbestandselemente des Grund-
tatbestands der Betriebsstätte erfüllt sind, keine 
Betriebsstätte zu begründen.

2.2 Betriebsstättenbegriff nach OECD-MA
Artikel 5 des OECD-MA definiert die Betriebs-
stätte als eine feste Geschäftseinrichtung, durch 
die ein Unternehmen seine Tätigkeit teilweise 
oder voll ausübt. Dabei setzt sich Artikel 5 aus 
drei Tatbeständen zusammen: dem Grundtat-
bestand nach Absatz 1, der Bau- und Mon-
tage betriebsstätte nach Absatz 3 und der Ver-
treterbetriebsstätte nach den Absätzen 5 und 
6. Dem Grundtatbestand folgt in Absatz 2 eine 
Auflistung möglicher Beispiele von Betriebs-
stätten. Sodann findet sich im Anschluss dazu 
ein Negativkatalog, gefolgt von der sog. «Anti-
Organ-Klausel».

2.2.1 Geschäftseinrichtung
Die erste Voraussetzung für die Begründung 
einer Betriebsstätte ist das Vorliegen einer 
Geschäftseinrichtung. Dabei ist erforderlich, 
dass diese eine gewisse Körperlichkeit aufweist. 
So vermögen Immaterialgüterrechte, ein Kun-
dennetzwerk, eine Adressanschrift und derglei-
chen dem Erfordernis der Körperlichkeit nicht 
zu genügen.35

2.2.2 Feste Geschäftseinrichtung
Die Geschäftseinrichtung muss fest bzw. stän-
dig sein. Hierbei wird zwischen einer örtlichen 
und einer zeitlichen Festigkeit differenziert.
Die örtliche Festigkeit setzt voraus, dass die Ein-
richtung an einem bestimmten Ort bzw. mit 
einem bestimmten Platz der Erdoberfläche ver-
bunden ist.36

Zeitlich kennzeichnet sich die Festigkeit dadurch, 
dass diese nicht bloss vorübergehender Natur ist, 
wobei eine temporäre Sistierung der Geschäfts-
tätigkeit unbeachtlich ist.37 Betreffend die kon-
krete Dauer hält die OECD fest, dass eine solche 
unter sechs Monaten im Regelfall dem zeitli-
chen Erfordernis nicht genügt.38

2.2.3 Verfügungsmacht
Die Verfügungsmacht erfordert, wie auch im inter-
kantonalen Verhältnis, nicht Eigentum des Unter-
nehmens an der festen Geschäftseinrichtung; 
vielmehr genügt es, wenn das Unternehmen 
eine eigenständige, nicht nur vorübergehende 
Zugangs- und Nutzungsmöglichkeit besitzt.39 
In der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
(BFH) finden sich diverse Urteile, welche u.a. 
die Verfügungsmacht zum Gegenstand hatten. 
So verlangt der BFH im Zusammenhang mit der 
Verfügungsmacht keine vertragliche Vereinba-
rung; vielmehr muss dem Unternehmen eine 
Position zukommen, «die ohne seine Mitwir-
kung nicht ohne Weiteres beseitigt oder verän-
dert werden kann».40

2.2.4 Unternehmenstätigkeit
Im Gegensatz zur interkantonalen Betriebsstätte 
und der Betriebsstätte gemäss DBG verlangt 
das OECD-MA keine Geschäftstätigkeit, son-
dern einzig eine Tätigkeit, womit der Begriff der 
Betriebsstätte diesbezüglich weiter gefasst ist 
als im unilateralen Recht der Schweiz. So kön-
nen beispielsweise auch Tätigkeiten eines Ver-
mögensverwalters betriebsstättenbegründend 
sein. Ein produktiver Charakter (d.h. ein unmit-
telbar gewinngenerierender) wird sodann eben-
falls nicht vorausgesetzt.41

2.2.5  Positive Beispiele (Positivkatalog) 
nach Art. 5 Abs. 2 OECD-MA

Absatz 2 des Artikels 5 des OECD-MA enthält 
eine beispielhafte Aufzählung möglicher Betriebs-
stätten, wobei dem Positivkatalog keine eigen-
ständige Bedeutung zukommt und somit stets 
alle Tatbestandselemente erfüllt sein müssen,42 
andernfalls keine Betriebsstätte begründet wird 
(vgl. zur Ausnahme Bauausführungen und Mon-
tage von mindestens zwölf Monaten Dauer).

2.2.6  Ausnahmen (Negativkatalog) nach 
Art. 5 Abs. 4 OECD-MA

Dem Beispielkatalog und der Bestimmung betref-
fend die Bergwerke und andere Stätten der Aus-
beutung von Bodenschätzen folgt in Absatz 4 
eine Auflistung von Tatbeständen, die selbst bei 
Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen nach 
Absatz 1, einer Vertreterbetriebsstätte im Sinne 
der Absätze 5 bzw. 6 oder einer Bau- und Mon-
tagestelle von mindestens zwölf Monaten Dauer 
nach Absatz 3 keine Betriebsstätte begründen 
und somit diesen Tatbeständen als lex specialis 
vorgehen.43

Die Beispiele des Negativkatalogs sind nicht 
abschliessend und insofern gleich, als ihnen nur 
dann, wenn es sich um eine Tätigkeit vorberei-
tender Art oder eine Hilfstätigkeit handelt, eine 
konstitutive Wirkung zukommt.44

2.3  Telearbeit im internationalen  
Verhältnis

Während die Begründung einer interkantonalen 
Betriebsstätte meist am Erfordernis der Verfü-
gungsgewalt über die ständige körperliche Anlage 
oder Einrichtung als auch an der erforderlichen 
qualitativen und quantitativen Erheblichkeit der 
Tätigkeit scheitert, vermag die Telearbeit im inter-
nationalen Kontext – sofern das unilaterale Recht 
eines Staates ein entsprechendes Besteue rungs-
recht vorsieht und sich die Verfügungsmacht im 
unilateralen Recht am OECD-MA orien tiert bzw. 
ggf. gar über dieses hinausgeht – zur Begründung 
einer Outbound-Betriebsstätte zu führen.
So vertritt die OECD in ihrem Musterkommentar 
die Ansicht, dass ein Homeoffice zwar nicht a 
priori dem Unternehmen zugerechnet werden 
bzw. sich in dessen Verfügungsmacht befinden 

kann. Sofern das Unternehmen dem Mitarbei-
tenden jedoch keinen Arbeitsplatz zur Verfü-
gung stellt, obwohl es die Tätigkeit des entspre-
chenden Mitarbeitenden naturgemäss erfordern 
würde, kann das Homeoffice nach Ansicht der 
OECD als sich in der Verfügungsmacht des Unter-
nehmens befindlich gelten.45 Demgegenüber 
kann ein Homeoffice nicht als Betriebsstätte qua-
lifiziert werden, wenn die Verrichtung der Arbeit 
von zu Hause aus auf freiwilliger Basis erfolgt 
bzw. gleichzeitig vom Unternehmen ein Arbeits-
platz vor Ort zur Verfügung gestellt wird. Der 
Begründung einer Betriebsstätte am Wohnort 
des Mitarbeitenden steht ausserdem regelmässig 
der Negativkatalog nach Art. 5 Abs. 4 OECD-MA 
entgegen, der Hilfstätigkeiten und Tätigkeiten 
vorbereitender Art grundsätzlich als betriebs-
stättenbegründende Tätigkeiten ausnimmt.
Analog der Handhabung im interkantonalen 
Verhältnis wird bei Gesellschaftern einer Perso-
nengesellschaft nicht verlangt, dass jedem Gesell-
schafter eine Verfügungsmacht über die feste 
Geschäftseinrichtung zukommt.46 Ähnliches gilt 
für den Inhaber einer Einzelfirma, dessen Home-
office i.d.R. problemlos als in der Verfügungs-
gewalt der Einzelfirma gelten kann. Auch bei 
einem Geschäftsführer kann ein Homeoffice dem 
Unternehmen zugerechnet werden, sofern die-
ses im wirtschaftlichen Interesse des Unterneh-
mens unterhalten wird.47

3.  Besteuerung des  
Erwerbseinkommens

Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen 
Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz sind 
aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit u.a. dann 
steuerpflichtig, wenn sie in der Schweiz eine 
Erwerbstätigkeit ausüben (vgl. Art. 5 Abs. 1 
lit. a DBG) oder – selbst ohne physische Tätig-
keit in der Schweiz – als Mitglied der Verwaltung 
oder Geschäftsführung von juristischen Perso-
nen mit Sitz im Inland Vergütungen beziehen 
(Art. 5 Abs. 1 lit. b DBG). Während das Home-
office i.d.R. keine Betriebsstätte begründen 
kann, kann es sehr wohl als Arbeitsort einen 
steuerrechtlichen Anknüpfungspunkt bilden bzw. 
einen Einfluss auf die Zuteilung des Besteue-
rungsrechts haben.

 ➜ Ein Beispiel
Ein in Deutschland ansässiger Arbeitnehmer 

eines im Inland ansässigen Unternehmens 

arbeitet während 3 Tagen pro Monat im Home-

office und während maximal 17 Tagen pro 

Monat in den Räumlichkeiten des Arbeitge-

bers. In diesen Fällen steht der Schweiz ein 

anteilmässiges Besteuerungsrecht in Abhän-

gigkeit des Anteils der in der Schweiz verrich-
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4.1 Rechtsgrundlagen
Im Bereich der Koordination der Sozialversiche-
rungen innerhalb der EU / EFTA und der Schweiz 
spielen insbesondere das Freizügigkeitsabkom-
men bzw. dessen Anhang II sowie die Verord-
nung zur Koordinierung der Systeme der sozia-
len Sicherheit (V [EG] Nr. 883/2004) und deren 
Durchführungsverordnung eine zentrale Rolle. 
Zu beachten gilt, dass diese nur für Staatsange-
hörige der EU / EFTA gelten.

4.2  Sozialversicherungsrechtliche  
Unterstellung

Grundsätzlich gilt nach der V (EG) Nr. 883/2004, 
dass ein Arbeitnehmer nur der Gesetzgebung 
eines einzigen Staates unterliegt (sog. Ausschliess-
lichkeitsprinzip), sodass es zu keinen Mehrfach-
unterstellungen kommt. Sodann ist vorgesehen, 
dass ein Arbeitnehmer i.d.R. der sozialversiche-
rungsrechtlichen Gesetzgebung desjenigen 
Staates untersteht, in welchem er seiner Arbeit 
nachgeht (sog. Arbeitsortprinzip).
Bei Mehrfachbeschäftigungen gilt,49 dass der 
Arbeitnehmer dem Sozialversicherungssystem 
desjenigen Staates untersteht, in dem er einer 
wesentlichen Tätigkeit nachgeht. Wesentlich ist 
eine Tätigkeit dann, wenn sie mindestens 25% 
der Arbeitszeit oder des Arbeitsentgelts aus-
macht.50 Sofern im Wohnsitzstaat keine wesent-
liche Tätigkeit ausgeübt wird, untersteht der 
Arbeitnehmer i.d.R. dem Sozialversicherungs-
system des Staates, in dem der Arbeitgeber sei-
nen Sitz hat.

4.3  Multilaterale Vereinbarung  
betreffend Telearbeit

Per 1. Juli 2023 trat die multilaterale Verein-
barung51 zwischen der Schweiz und weiteren 
EU / EFTA-Mitgliedstaaten in Kraft. Diese findet 
indes nur für diejenigen Mitgliedstaaten Anwen-
dung, welche diese auch unterzeichnet haben, 
was sämtliche Nachbarstaaten der Schweiz mit 

teten Tätigkeit zu. Konkret bedeutet dies, dass 

die Schweiz unilateral lediglich auf 17⁄20 seines 

Arbeitseinkommens Quellensteuern erheben 

darf.48 Arbeitet der Arbeitnehmer gar nie in der 

Schweiz, sondern stets vom Homeoffice aus, 

so liegt kein steuerlicher Anknüpfungspunkt 

vor, weshalb der Schweiz mangels unilate-

raler Rechtsgrundlage kein Besteue rungsrecht 

zusteht und sich deshalb auch das Problem 

der internationalen Doppelbesteuerung gar 

nicht stellt. In diesem Fall erübrigt sich folglich 

auch die Konsultation eines DBA.

Eine differenzierte Beurteilung erfordert die 
Telearbeit von einem in Frankreich ansäs-
sigen Angestellten eines in der Schweiz 
ansässigen Unternehmens (und vice versa). 
Gemäss der ab 1. Januar 2023 anwendba-
ren bilateralen Verständigungsvereinbarung 
zwischen der Schweiz und Frankreich kön-
nen Telearbeitende seither bis zu 40% der 
Arbeit im Homeoffice leisten, ohne dass 
dies einen Einfluss auf die Besteuerung des 
Einkommens aus unselbständiger Erwerbs-
tätigkeit hat. Homeoffice-Tage werden in 
diesem Fall so besteuert, wie wenn diese im 
Ansässigkeitsstaat des Arbeitgebers ausge-
übt worden wären.

4.  Sozialversicherungsrechtliche 
Auswirkungen der Telearbeit

Neben den zuvor ausgeführten steuerlichen 
Implikationen stellen sich im internationalen 
Kontext jeweils auch sozialversicherungsrecht-
liche Fragen. Während sich im interkantonalen 
Verhältnis die Frage nach dem anwendba-
ren Sozialversicherungssystem erübrigt, kommt 
ihr bei Telearbeit im grenzüberschreitenden 
Bereich eine fundamentale Bedeutung zu.

Abbildung 3: Anwendungsfälle sozialversicherungsrechtlicher Unterstellung

Nr. Beispiel Ansässigkeit 
des Arbeit-
gebers

Ort der  
Telearbeit

Anteil Tätig keit 
im Wohnsitz-
staat

Anwend bare 
Gesetz gebung

Rechtsfolge

1 Ange stellter Zug Paris 24% CH Keine Änderung der Unterstellung.

2 Ange stellter Zug Paris 49,9% CH Keine Änderung der Unterstellung, da zwar eine wesentliche Tätigkeit im 
Wohnsitzstaat ausgeübt wird, gem. der anwendbaren multilateralen Verein-
barung indes kein Wechsel der sozialversicherungsrechtlichen Unterstellung 
erfolgt. 

3 Ange stellter Zürich Rom 24% CH Keine Änderung der Unterstellung.

4 Ange stellter Zürich Rom 49,9% IT Änderung der Unterstellung, da Italien die multilaterale Vereinbarung nicht 
unterzeichnet hat. 

5 Ange stellter 
der X AG
Ange stellter 
der Y AG

Stuttgart 

Wien 

Basel CH 

Basel CH 

14% 

12% 

CH Unterstellung unter die sozialversicherungsrechtliche Gesetzgebung des 
Wohnsitzstaates, da dort eine wesentliche Erwerbstätigkeit ausgeübt wird 
(Art. 13 Abs. 1 lit. b Ziff. i der V [EG] Nr. 883/2004).

6 Ange stellter 
der X AG
Ange stellter 
der X AG

Stuttgart 
(Hauptsitz)
Wien 
(Zweignieder-
lassung)

Basel CH 

Basel CH 
 

14% 

7% 
 

DE Unterstellung unter die sozialversicherungsrechtliche Gesetzgebung desjeni-
gen Staates, in welchem die X AG ihren Sitz hat (Art. 13 Abs. 1 lit. b Ziff. i der 
V [EG] Nr. 883/2004).

Ausnahme von Italien mittlerweile getan haben. 
Konkret sieht die Vereinbarung vor, dass Tele-
arbeitende weniger als 50% (d.h. max. 49,9%) 
der Arbeit in ihrem Wohnsitzstaat nachgehen 
können, ohne dass es zu einem Zuständigkeits-
wechsel kommt. Nicht vom Anwendungsbe-
reich der neuen Vereinbarung erfasst sind Telear-
beitende, die neben der Telearbeit regelmässig 
anderen Tätigkeiten im Wohnsitzstaat nachge-
hen (Kundenbesuche und -akquise usw.). Sodann 
findet die neue Vereinbarung keine Anwendung 
auf Selbständigerwerbende sowie Personen, die 
neben der Telearbeit im Wohnsitzstaat in einem 
weiteren EU / EFTA-Staat bzw. der Schweiz erwerbs-
tätig sind. n

 ➜ Fazit
Während im interkantonalen Verhältnis i.d.R. 

keine Betriebsstätte durch Telearbeit begrün-

det wird, ist insbesondere bei grenzüber-

schreitenden Tätigkeiten Vorsicht geboten. So 

kann sich Telearbeit nach dem Kommentar 

zum OECD-MA insbesondere in Fällen, in denen 

der Arbeitgeber dem Telearbeitenden keinen 

Arbeitsplatz zur Verfügung stellt, obschon er 

einen solchen bräuchte, Betriebsstätte begrün-

dend auswirken. Sodann kann Homeoffice im 

grenzüberschreitenden Bereich auch auf die 

Besteuerung des Arbeitnehmers – im Gegen-

satz zu Verwaltungsratsmandaten – einen Ein-

fluss haben, indem der Schweiz i.d.R. der Anteil 

der im Inland verrichteten Arbeit zur Besteue-

rung zusteht.

Neben den steuerlichen Implikationen kön-

nen sich im internationalen Kontext sodann 

Fragen betreffend die sozialversicherungs-

rechtliche Unterstellung stellen. Grundsätzlich 

gilt, dass weniger als 25% (für diejenigen 

EU / EFTA-Staaten, welche die neue multi-

laterale Vereinbarung nicht unterzeichnet 

haben) bzw. max. 49,9% (für die unterzeich-
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nenden EU / EFTA-Staaten) Telearbeit geleis-

tet werden kann, ohne dass dies Folgen nach 

sich zieht. So kann sich grenzüberschreiten-

des Homeoffice neben den steuerlichen Impli-

kationen auch auf die sozialversicherungs-

rechtliche Unterstellung auswirken.

Derweil ist davon auszugehen, dass Telearbeit 

im rechtlichen Kontext mit der fortschreitenden 

Globalisierung und den zunehmenden Mobili-

tätsbedürfnissen weiter an Bedeutung gewin-

nen wird. Es empfiehlt sich grundsätzlich, sich 

frühzeitig mit potenziellen Problemfeldern und 

den Implikationen der Telearbeit auseinander-

zusetzen und mögliche Lösungsansätze auszu-

loten.
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